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SACHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UIVIWELT UND LANDWIRTSCHAFT
Postfach 100510 | 01076Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1

01067 Dresden

Kleine Anfrage des Abgeordneten Volkmar Zschocke,
Fraktion BUNDNIS 90/DlE GRUNEN
Drs.-Nr.: 611718
Thema: Genehmigungen, Freigaben und Gefahren beim lmport von

Abfällen aus dem Rückbau von Atomkraftwerken in Sachsen

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Auf welchen fachlichen und rechtlichen Grundlagen und
anhand welcher Kriterien werden Freigaben zum lmport
von Abfällen aus dem Rückbau von Atomkraftwerken
(AKW) in Sachsen geprüft und welche Rolle spielen hier-
bei Transportweg sowie die Beteiligung der Bevölkerung?

Die Zuständigkeit für die Freigaben liegt bei der für das jeweilige Kern-
kraftwerk zuständigen atomrechtlichen Aufsichtsbehörde.

Auf die Antwort zu den Drucksachen 5/14983 und 6/121 wird venryiesen.

Frage 2: Zu welchen erfolgten und geplanten lmporten wurde seit
2010 das Einvernehmen hinsichtlich der Anforderungen
an den Verwertungs- oder Beseitigungsweg von Abfällen
aus dem Rückbau von AKW hergestellt bzw. nicht herge-
stellt (Bitte auflisten nach Jahr, eingegangenen Anträgen,
Abfallmengen, Ursprung des Abfalls, Antragsstellern,
Entscheidungs- bzw. Ablehnungsgründen und abge-
schlossenen Verträgen)?

Das Einvernehmen gemäß S 29 Abs. 2 Strahlenschutzverordnung
(StrlSchV) wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben aus $ 29 in
Verbindung mit Anlage 4 StrlSchV für folgende Kernkraftwerke und
Deponien hergestellt:
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Antrag-
steller*

Antrags-
datum

Zeitraum Beantragte Masse

Deponie Cröbern
KKW Würgassen
KKW Stade
KKW Stade

MWEIMH
NMU
NMU

08.03.2013
29.02.2012
24.03.2015

2012 bis 2015
2012 bis 2014
2015

je 1000 Tonnen/Jahr
je 1000 Tonnen/Jahr
1000 Tonnen

Deponie Wetro
KKW Stade
KKW Stade

NMU
NMU

20.01.2012
09.01 .2013

2012-2014
2015-2017

je 1000 Tonnen/Jahr
je 1000 Tonnen/Jahr

Deponie Grumbach
KKW Stade NMU 27 .01.2014 2014-2015 je 1000 Tonnen/Jahr

* Legende:
MWEIMH: Ministerium für WiÍschaft, Energie, lndustrie, Mittelstand und Handwerk des Landes

Nordrhein-Westfalen
NMU: Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz

Bisher wurde kein Antrag auf Einvernehmen verweigert.

Auf die Antwort zur Drucksache 5114997 wird venryiesen

Frage 3: Hat die Staatsregierung vor Erteilung der Freigabe des lmports
von Abfällen aus dem Rückbau des AKW Stade nach Sachsen die
Kapazitäten filr die Abfalleinlagerung im Herkunftsland
Niedersachsen geprüft, wenn ja, mit welchem Ergebnis?

Für eine Uberprüfung von Kapazitäten für die Abfalleinlagerung außerhalb des
Freistaates Sachsen stehen den sächsischen Behörden keine rechtlichen lnstrumente
zur Verfügung.

Frage 4: Nach welchen Grundsätzen, mit welchen Methoden und wie häufig
kontrolliert die Staatsregierung den Schutz der sächsischen
Bevölkerung und der Umwelt vor möglichen Gefahren durch die
Einlagerung von Abfällen aus dem Rückbau von AKW?

Frage 5: Kann die Staatsregierung bei der Ablagerung von Abfällen aus dem
Rückbau von AKW ausschließen, dass für die Bevölkerung vor Ort
und die Umwelt Gefahren bestehen, wenn ja, auf welchen fachlichen
Grundlagen und auf Basis welcher Gutachten oder Studien kommt
die Staatsregierung zu dieser Einschätzung?
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Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 4 und 5:

Eine Freigabe ist nur möglich, wenn die hierdurch verursachte Strahlenexpositionen für
Einzelpersonen der Bevölkerung allenfalls im Bereich der Bagatellschwelle von zehn
Mikrosievert (10 USv = 0,01 mSv) im Kalenderjahr liegen. Bei Anwendung der oben
genannten Vorschriften und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist sichergestellt,
dass durch die Ablagerung von Abfällen aus dem Rückbau von Kernkraftwerken keine
zusätzlichen radiologischen Gefahren für die Bevölkerung vor Ort und die Umwelt
bestehen. Auf die Antworten zu den Drucksachen 6/807 und 5/14983 wird verwiesen.

Deshalb sind nach der erfolgten Freigabe der Abfälle aus dem Geltungsbereich der
Stra hlensch utzverord nu ng keine weiteren Kontrollmessu ngen erforderl ich.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schmidt
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